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Beistandschaften und Beurkundungen

Beratung

Beistandschaften und Beurkundungen

Beistandschaft und Beurkundungen

 

Sollten Sie die Feststellung der Vaterschaft oder die Geltendmachung der Unterhaltsansprüche nicht selbst
durchführen wollen, so können Sie beim Jugendamt eine Beistandschaft nach § 1712 BGB beantragen.

Der Antrag ist schriftlich an das Amt für Familie und Jugend zu richten und kann nur von dem Elternteil
gestellt werden, der das Sorgerecht ausübt, bei gemeinsamer Sorge von dem Elternteil, bei dem das Kind
lebt.

Fragen zum Sorgerecht und zum Kindesunterhalt
Fragen zu Vaterschaft oder zum Kindesunterhalt
Schule – Ausbildung und Fragen zum eigenen Unterhalt

Beratung und Unterstützung

Wir beraten Eltern und volljährige Kinder in allen Fragen rund um Vaterschaft, Sorgerecht und Unterhalt. Das
Amt für Familie und Jugend unterbreitet der Mutter eines nichtehelich geborenen Kindes schriftlich ein
Beratungsangebot. Nach vorheriger Terminvereinbarung können Sie bei uns die Vaterschaft, die
gemeinsame Sorgeerklärung und die Unterhaltsverpflichtung (gegenüber Kindern) beurkunden lassen. Auf
Antrag kann eine Beistandschaft für das minderjährige Kind durch den betreuenden Elternteil eingerichtet
werden. Im Rahmen der Beistandschaft kann die Vaterschaft festgestellt sowie der Unterhaltsanspruch des
Kindes ermittelt und festgesetzt werden. Soweit notwendig vertreten wir die Interessen des Kindes auch vor
Gericht.

Vaterschaftsfeststellung

Wir beraten und unterstützen Mütter bei der Klärung der Vaterschaft vor und nach der Geburt des Kindes.
Wir vertreten das Kind vor Gericht, wenn eine freiwillige Anerkennung der Vaterschaft nicht erfolgt.

Unterhalt

Wir ermitteln den Unterhaltsanspruch Ihres Kindes. Wir sorgen für die Fest- und Durchsetzung des
Unterhaltsanspruches einschließlich gerichtlicher Vertretung und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen.

Sorgerecht / Sorgeerklärung

Wir beraten Sie rund um das Thema „Gemeinsame Sorgeerklärung“. Nach Terminvereinbarung können Sie

https://www.lwl-landesjugendamt.de/media/filer_public/5d/50/5d50ca75-2101-470b-a234-949c854b568d/180921lwl_flyer_2_scheidung_rz_print.pdf
https://www.lwl-landesjugendamt.de/media/filer_public/bd/eb/bdeb6243-27c0-473e-8347-e8f9ff8ab26c/180921_lwl_flyer_1_unverheiratete_eltern_rz_print.pdf
https://www.lwl-landesjugendamt.de/media/filer_public/13/91/13911b74-4026-41ba-a937-264b3b5732c1/180921_lwl_flyer_3_u21_rz_print.pdf
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die „Sorgeerklärung“ bei uns beurkunden lassen. Auf Antrag bescheinigen wir den berechtigten Müttern die
„Alleinsorge“ für ihr Kind (sogenanntes „Negativattest“).

Beistandschaft

Der Elternteil, der ein minderjähriges Kind betreut, kann eine Beistandschaft beim Jugendamt beantragen.
Dies ist auch vor der Geburt des Kindes möglich. Im Rahmen der Beistandschaft kann die Vaterschaft zu dem
Kind festgestellt werden. Des Weiteren können wir uns um die Ermittlung, Festsetzung und Geltendmachung
des Unterhaltsanspruches kümmern. Die Beistandschaft endet automatisch bei Vollendung des 18.
Lebensjahres Ihres Kindes.

Beurkundung

Darüber hinaus können Sie auch alle in § 59 SGB VIII genannten Beurkundungen im Kindschaftsrecht
vornehmen lassen. Dazu gehören insbesondere:

Zustimmungserklärung der Mutter zur Vaterschaftsanerkennung
Mutterschaftsanerkennung
Erklärung über die gemeinsame Sorge
Unterhaltsurkunden

Beurkundungen finden ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung statt.

Für die angebotenen Leistungen werden von der Stadt Dorsten keine Gebühren erhoben.

Im Rahmen der Beistandschaft werden bei der Durchführung gerichtlicher Verfahren (im Einzelfall) vom
Gericht Kosten festgesetzt, die zu Lasten des Antragstellenden bzw. zu Lasten des Kindes gehen können.

Die Mitarbeiterinnen der Beistandschaft und Beurkundung stehen Ihnen gerne beratend und 
informierend zur Verfügung.

 

 

Was?

Art des Angebots
Beratung

Kursleitung/Ansprechperson

Kontakt

Frau Koch (A-J, Kalu-Kzy, M)

Tel: 02362-66-4591

Frau Bödder (Ka-Kalt, L, N-Z)

Tel: 02362-66-4593

Herr Stahlherm (Sachgebietsleiter)

Wann?

Termin(e)

Öffnungszeiten

Montag - Donnerstag   08:00 – 16:00 Uhr

Freitag                         08:00 – 13:00 Uhr

Wo?

Stadt Dorsten Amt für Familie und
Jugend
Bismarckstraße 5
46284 Dorsten
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Tel: 02362-66-4564

E-Mail: 51-beistandsschaften@dorsten.de

Homepage:
https://www.dorsten.de/rathaus-stadt/verwaltung/
fachaemter/51-amt-fuer-familie-und-
jugend/beistandsschaften

 

Alter des Kindes
altersunabhängig

Anmeldung

Anmeldung erforderlich
Ja

Kosten des Angebots
kostenlos

Durchführende Organisation

Stadt Dorsten Amt für Familie und
Jugend
Bismarckstraße 5
46284 Dorsten

Name Kontaktperson
Frau Bödder, Frau Koch

Telefon
02362 66 4593, 02362 66 4591

Email
51-beistandsschaften@dorsten.de

Link Anbieter
Weiter zur Homepage des Anbieters

Alle Angebote dieses Anbieters
Andere Angebote dieses Anbieters

Trägerschaft

Stadt Dorsten
Halterner Str. 5
46284 Dorsten

Art des Trägers
Öffentlicher Träger

Link Träger
Weiter zur Homepage des Trägers

mailto:51-beistandsschaften@dorsten.de
https://www.dorsten.de/rathaus-stadt/verwaltung/fachaemter/51-amt-fuer-familie-und-jugend/beistandsschaften
https://www.guterstart.nrw.de/dorsten.suche?anbieterid=13173
http://www.dorsten.de

